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Verordnung über die Einteilung der Kaminfegerkreise 

 
 
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Sie haben uns mit Schreiben vom 18. November 2011 die Möglichkeit gegeben, uns 
zur Änderung der Verordnung über die Einteilung der Kaminfegerkreise (SRL Nr. 
740c) zu äussern. Die CVP Kanton Luzern dankt für die Möglichkeit zur Meinungsab-
gabe und nimmt diese gerne wahr.  
 
Die Reduktion der Kaminfegerkreise stützt sich auf ein Ersuchen des Luzerner Ka-
minfegermeisterverbandes (LKMV). Weil Kaminfeger durch den Einsatz von alternati-
ven und erneuerbaren Energien weniger zu tun haben, soll die Anzahl der Kaminfe-
gerkreise von heute 22 auf neu 19 reduziert werden. 
 
Die CVP Kanton Luzern unterstützt die vorliegende Verordnungsänderung und die 
Neueinteilung bzw. Reduktion der Kaminfegerkreise.  
  
Wir danken noch einmal für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 
 
 
Freundliche Grüsse 
CVP Kanton Luzern 
 
 
 
sig. Martin Schwegler     sig. Urs Kunz 
Präsident      Kantonsrat, RUEK-Mitglied 
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